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Parlamentarischer Vorstoss 

Vorstoss-Nr.: 220-2019 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2019.RRGR.268 

Eingereicht am: 02.09.2019 

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Berger (Burgdorf, SP) (Sprecher/in) 

 
 

 
Sommer (Wynigen, FDP) 
Aebi (Hellsau, SVP) 
Lanz (Thun, SVP) 

 
 

Weitere Unterschriften: 52 

Dringlichkeit verlangt: Ja 

Dringlichkeit gewährt: Ja 09.09.2019 

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Finanzdirektion  

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat:  

  

 

Bildungscampus Burgdorf darf nicht gestrichen werden! 

Der Regierungsrat wird wie folgt beauftragt: 

1. Am Bildungscampus Burgdorf ist in seiner Form festzuhalten. 

2. Die bauliche Umsetzung des Bildungscampus Burgdorf hat nach Wegzug der verbleibenden 

BFH-Departemente in den neuen BFH-Campus Biel unverzüglich zu erfolgen. 

Begründung: 

Das in den Richtlinien der Regierungspolitik 2019 bis 2022 mehrfach und explizit erwähnte Pro-

jekt «Bildungs- und Technologiezentrum TecLab Burgdorf» funktioniert ohne den nun von der 

Streichung bedrohten Bildungscampus der TF Bern und des Gymnasiums nicht. Dieser als Ent-

schädigung für den Wegzug der Berner Fachhochschule aus der Region gedachte Campus ist 

politisch unbestritten und eine bildungspolitisch wichtige Institution für die Region wie auch für 

den Kanton. Im Grossen Rat wurde der Bildungscampus Burgdorf mehrfach klar bestätigt. So 

stimmte am 1. Juni 2016 der Grosse Rat praktisch einstimmig (136 Ja bei 1 Nein und 11 Enthal-
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tungen) dem Bericht «Berner Fachhochschule Standortkonzentration; Standortanalyse Bern und 

Burgdorf», in dem u. a. der verbindliche Grundsatzentscheid zu den Standorten Bern (BFH) und 

Burgdorf (Bildungscampus mit TF Bern, Gymnasium und TecLab) gefasst wurde, zu. Dieser Be-

schluss wurde am 19. März 2018 mit der einstimmigen Überweisung (139 Ja bei 0 Nein und 0 

Enthaltungen) des Architekturwettbewerbs für den Bildungscampus Burgdorf bestätigt. 

Begründung der Dringlichkeit: Mit dem Abschluss des Architekturwettbewerbs wird in Q1/20 gerechnet. 

Die weitere Projektierung soll anschliessend unverzüglich aufgenommen werden, mit oder ohne Investiti-

onsfonds. 

Verteiler 

 Grosser Rat 


